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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 03.07.2018
- Aktenzeichen 03194211286/le

gegen:

  Herrn
  Hristo Hristov
  Bonnenbroicher Str. 123
  41238 Mönchengladbach

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 03.07.2018
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 589
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 04.06.2018
- Aktenzeichen 03280310610/ha

gegen:

  Herrn
  Biste Krastevski
  ul. Vasil Aprilov
  BG-2500 GERENA, KYUSTENDIL

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 05.07.2018
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 590

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 18.06.2018
- Aktenzeichen 03280312419/le

gegen:

  Herrn
  Dimo Stanev
  Patriark Evtimii 6
  BG- YANA POLYANA

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 12.07.2018
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 590

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Wahl der Jugendschöffinnen-/schöffen

Die Vorschlagslisten zur Wahl der Jugendschöffin-
nen und Jugendschöffen (Hauptschöffen) für 

1. die Jugendkammern der Landgerichte Krefeld 
und Mönchengladbach

2. die Jugendschöffengerichte Kempen und Mön-
chengladbach

für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 liegen im 
Amt für Schulen, Jugend und Familie, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0324, vom 23.07.2018 bis 
29.07.2018, während der Servicezeiten montags bis 
freitags von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie nach in-
dividueller Terminabsprache, zu jedermanns Einsicht 
aus.

Gegen die Vorschlagsliste kann bis zum 05.08.2018 
beim Amt für Schulen, Jugend und Familie gemäß 
§ 37 Gerichtsverfassungsgesetzes schriftlich oder 
zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben 
werden, dass in die Vorschlagslisten Personen auf-
genommen sind, die nach §§ 31, 32 des Gerichts-
verfassungsgesetzes nicht aufgenommen werden 
durften oder nach den §§ 33, 34 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes zum Schöffenamt nicht berufen wer-
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Verbindliche Pflegebedarfsplanung nach § 7 Abs. 
6 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen 
(APG NRW) als Grundlage für eine Entscheidung 
nach § 11 Abs. 7 APG NRW über die bedarfsab-
hängige Förderung zusätzlicher Pflegeplätze 
in teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen 
im Kreis Viersen / Umsetzung von § 27 Abs. 1 
der Verordnung zur Ausführung des Alten- und 
Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO 
NRW) und nach § 8a SGB XI 

Aufgrund des § 7 Absatz 6 Satz 1 des Gesetzes zur 
Weiterentwicklung des Landespflegerechts und Si-
cherung einer unterstützenden Infrastruktur für älte-
re Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren 
Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-
Westfalen – APG NRW) vom 2. Oktober 2014 (GV. 
NRW. 2014 S. 625) in der derzeit geltenden Fassung 
wird Folgendes öffentlich bekannt gemacht:

1. Der Kreistag des Kreises Viersen hat entspre-
chend § 11 Abs. 7 APG NRW in seiner Sitzung 
am 25.Juni 2015 beschlossen, eine Förderung 
teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im 
Sinne der §§ 13 und 14 APG NRW, die innerhalb 
seines örtlichen Zuständigkeitsbereiches neu 
entstehen und zusätzliche Plätze schaffen sollen, 
davon abhängig zu machen, dass für diese Ein-
richtung auf der Grundlage der örtlichen verbind-
lichen Bedarfsplanung nach Ziffer 2 ein Bedarf 
bestätigt wird (Bedarfsbestätigung).

2. Der Kreistag des Kreises Viersen hat in seiner 
Sitzung am 28. Juni 2018 –nach Beratung in der 
Kommunalen Konferenz Alter und Pflege am 09. 
Mai 2018- beschlossen, Teil B des Jahresberich-
tes zur kommunalen Pflegeplanung (Stand: März 
2018) gemäß § 7 Abs. 6 APG NRW zur verbindli-
chen Pflegebedarfsplanung für den Kreis Viersen 
zu erklären (Sitzungsvorlage 72/2018). 

3. Diese Planung ist bis zur Aktualisierung, spätes-
tens bis zum 30. Juni 2021, Grundlage für ver-
bindliche Entscheidungen über die bedarfsab-
hängige Förderung zusätzlicher Pflegeplätze in 
teil- oder vollstationären Pflegeeinrichtungen im 
Kreis Viersen. Mit dem Beschluss des Kreistags 

des Kreises Viersen vom 25. Juni 2015 zur ver-
bindlichen Bedarfsplanung für Pflegeplätze in 
teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen im 
Kreis Viersen nach § 11 Absatz 7 APG NRW wur-
de hierfür die Grundlage geschaffen. Die Veröf-
fentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen (Nr. 
19) erfolgte am 09. Juli 2015. Die letzten beiden 
Jahresberichte wurden am 07. Juli 2016 (Nr. 22) 
bzw. am 20. Juli 2017 (Nr. 24) an dieser Stelle 
veröffentlicht.

4. Die verbindliche Pflegebedarfsplanung für den 
Kreis Viersen ist in folgender Form kostenfrei zu-
gänglich:
- Internetseite des Kreises Viersen, www.kreis-

viersen.de, Pfad: Bürgerservice, Formulare + 
Veröffentlichungen, Öffentliche Bekanntma-
chungen 

 bzw. unter folgendem Direktlink: 
 https://www.kreis-viersen.de/de/

inhalt-a-bis-z/oeffentliche
-bekanntmachungen/

- persönliche Einsichtnahme während der täg-
lichen Servicezeiten im Sozialamt des Krei-
ses Viersen, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, 
Zimmer 0217,

- auf Anforderung beim Sozialamt des Kreises 
Viersen, Abteilung Pflege, Besondere soziale 
Leistungen, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, 
als Druckexemplar. 

5. Trägerinnen und Träger, die an der bedarfsori-
entierten Umsetzung der örtlichen Planung im 
Kreis Viersen interessiert sind, werden gem. § 
27 Abs. 1 APG DVO NRW gebeten, ihr Interes-
se aufgrund der auf der Internetseite des Kreises 
Viersen veröffentlichten Bedarfsausschreibungen 
für die vollstationäre Pflege, solitäre Kurzzeitpfle-
ge bzw. Tagespflege schriftlich über die Postan-
schrift Kreis Viersen, Sozialamt, Abteilung 50/2 
- Pflege/Besondere soziale Leistungen, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen anzuzeigen.

 Die Bedarfsausschreibungen sind auf der Inter-
netseite des Kreises Viersen, www.kreis-viersen.
de, Pfad: Bürgerservice, Formulare + Veröffentli-
chungen, Öffentliche Ausschreibungen bzw. un-
ter folgenden Direktlink

 https://www.kreis-viersen.de/de/
inhalt-a-bis-z/oeffentliche

-ausschreibungen/
 zugänglich.

41747 Viersen, 19.07.2018
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 591

den sollten. 

Viersen, 12.07.2018
Im Auftrag

gez. Thorissen

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 590
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Bekanntmachung gemäß § 21 a Abs. 1 der 9. Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes i.V.m. § 10 Abs. 7, 8 und 8a des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Der Kreis Viersen, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen 
hat am 09.01.2014 Frau Brigitte Gartz eine Geneh-
migung nach §§ 4 und 6 BImSchG für die Errichtung 
und den Betrieb einer Anlage zur Aufzucht und zum 
Halten von Schweinen mit einer Gesamtkapazität 
von 2200 Mastschweinen sowie Nebenanlagen auf 
dem Grundstück 41751 Viersen-Dülken, Nette 168, 
Gemarkung Dülken, Flur 455, Flurstück 96, erteilt.

Diese Genehmigung wurde auf Antrag des Herrn 
Thomas Gartz als Genehmigungsinhaber mit Be-
scheid vom 26.06.2018 wie folgt ergänzt: 

Ergänzungsbescheid

Der Genehmigungsbescheid vom 09.01.2014 wird 
wie folgt ergänzt:

1. Ergänzende Prüfung der speziellen Randbe-
dingungen des Einzelfalles hinsichtlich einer 
gegebenenfalls anzunehmenden Geruchs-
stundenhäufi gkeit von 0,16 bzw. 0,19 im 
rückwärtigen Teil des Grundstücks Nette 166 
(164) in der Begründung des Genehmigungs-
bescheids

2. Anlage 4 – „Aufstellung zusätzlich erforder-
licher Berechnungen und Auswertungen 
(Stand: 23.05.2016) aufgrund des OVG-Be-
schlusses vom 31.03.2016 (AZ 8 B 1341/15)“ 
vom 23.05.2016

3. Anlage 5 – „Auswertungen Grundstuecks-
fl aeche Doppelwohnhaus“ vom 24.04.2018

4. Anlage 6 – TAC, Nachweis der Einhaltung der 
TA Lärm nach Inbetriebnahme eines Schwei-
nemastbetriebes in Viersen, Prognose über 
die zu erwartenden Geräuschemissionen und 
-immissionen vom 12.04.2016

Die ergänzte Prüfung der speziellen Randbedingun-
gen des Einzelfalles sowie die ergänzten Anlagen 4 
bis 6 haben auf den Regelungsgehalt der erteilten 
Genehmigung keinen Einfl uss. 
Sie dienen dazu, nachträglich erstellte Geruchs- und 
Lärmgutachten und vorsorglich angestellte Einzelfal-
lerwägungen für den rückwärtigen Grundstücksteil 
des Grundstücks Nette 166 (164) der Genehmigung 
als Bescheidbestandteile anzufügen.

Eine Ausfertigung des Ergänzungsbescheides mit 
den dazugehörigen Anlagen liegt nach dieser Be-
kanntmachung zwei Wochen, vom 20.07.2018 bis 
02.08.2018, während der Dienststunden zur Einsicht 

bei folgenden Behörden aus: 
Kreisverwaltung Viersen, Vorraum 2227, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen

Montag bis Donnerstag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Stadtverwaltung Viersen, Rathaus, Fachbereich 
80, Bauen, Umwelt und Liegenschaften, 1. Oberge-
schoss, Bahnhofstraße 23, 41747 Viersen

Montag bis Donnerstag  von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag  von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

Eine Einsichtnahme außerhalb der oben genannten 
Zeiten ist nur nach Absprache mit den jeweiligen Ver-
waltungsstellen möglich.

Dieser Bekanntmachungstext sowie der Ergänzungs-
bescheid mit Anlagen sind im Internet auf der Home-
page des Kreises Viersen unter:

https://www.kreis-viersen.de/bekanntmachungen

veröffentlicht.

Gemäß § 10 Abs. 8 Satz 5 BImSchG gilt der Bescheid 
auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung ge-
gen das Vorhaben erhoben haben, mit dem Ablauf 
der Auslegungsfrist als zugestellt.

Viersen, den  08.07.2018
D r. C o e n e n

Landrat

Anlage: Ergänzungsbescheid vom 26.06.2018 samt 
Anlagen
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Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Genehmigung und Rechtswirksamkeit der 67. 
Änderung des Flächennutzungsplanes

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die 67. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Burggemeinde 
Brüggen wie folgt genehmigt:

„Genehmigung

Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) geneh-
mige ich die vom Rat der Gemeinde Brüggen am 
20.02.2018 beschlossene 67. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes.

Düsseldorf, den 29.06.2018
Bezirksregierung Düsseldorf
Az.: 35.02.01.01-24Brü-067n-1500

Im Auftrag
gez. Stefanie Linck-Müller“

Das von der 67. Änderung des Flächennutzungspla-
nes betroffene Gebiet liegt im Ortsteil Brüggen-Lüt-
telbracht. Der räumliche Geltungsbereich ist in dem 
nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt durch 
Umrandung kenntlich gemacht.

Die 67. Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
mit der dazugehörigen Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung beim Sachgebiet 2.2 Pla-
nung / Bauen / Technik der Burggemeinde Brüggen, 
Rathaus Brüggen, Zimmer 305/306 (Eingang C), Klo-
sterstraße 38, 41379 Brüggen, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wird die 67. Än-
derung des Flächennutzungsplanes mit dieser Be-
kanntmachung rechtswirksam.

Hinweise:

1. Nach § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden unbe-
achtlich 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 

Burggemeinde Brüggen, Klosterstraße 38, 41379 
Brüggen, unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.

2. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Der 
Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit 
des Anspruchs gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei der Burggemeinde 
Brüggen beantragt. 

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt gemäß § 
44 Abs. 4 BauGB , wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in § 44 Absatz 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW 
kann die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung NRW gegen 
die Flächennutzungsplanänderung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

b) die Flächennutzungsplanänderung ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Burggemeinde Brüggen vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung

Die von der Bezirksregierung Düsseldorf am 
29.06.2018 erteilte Genehmigung der 67. Änderung 
des Flächennutzungsplanes, Ort und Zeit, in der die 
Änderungsplanung zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten wird, sowie die aufgrund des Baugesetzbuches 
und der Gemeindeordnung erforderlichen Hinweise 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 6 
Abs. 5 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 12 der 
Hauptsatzung der Burggemeinde Brüggen vom 20. 
Februar 2017.

Brüggen, den 12.07.2018
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gez.
Frank Gellen

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 653
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Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Bebauungsplan Brü/31 „Am Lendermannskamp“, 
1. Änderung und Ergänzung

Satzungsbeschluss und Inkrafttreten

Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat die 1. Ände-
rung und Ergänzung des Bebauungsplanes Brü/31 
„Am Lendermannskamp“ am 20.02.2018 gemäß § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 
7 und 41 der Gemeindeordnung NRW als Satzung 
beschlossen. Das von der Beschlussfassung betrof-
fene Gebiet ist in dem nachstehend abgedruckten 
Kartenausschnitt durch Umrandung kenntlich ge-
macht.

Die Bebauungsplanänderung und -ergänzung wird 
mit der dazugehörigen Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung beim Sachgebiet 2.2 Pla-
nung / Bauen / Technik der Burggemeinde Brüggen, 
Rathaus Brüggen, Zimmer 305/306 (Eingang C), Klo-
sterstraße 38, 41379 Brüggen, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Die Änderung und Ergänzung tritt mit der Bekannt-
machung im Amtsblatt für den Kreis Viersen in Kraft.

Hinweise:

1. Nach § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden unbe-
achtlich 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Burggemeinde Brüggen, Klosterstraße 38, 41379 
Brüggen, unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.

2. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Der 
Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit 
des Anspruchs gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei der Burggemeinde 
Brüggen beantragt. 

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt gemäß § 
44 Abs. 4 BauGB , wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in § 44 Absatz 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW 
kann die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung NRW gegen 
den Bebauungsplan nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

b) der Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Burggemeinde Brüggen vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung

Der Beschluss der 1. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Brü/31 „Am Lendermannskamp“ 
als Satzung vom 20.02.2018, Ort und Zeit, in der die 
Bebauungsplanänderung und -ergänzung, die Be-
gründung und die zusammenfassende Erklärung zur 
Einsichtnahme bereitgehalten werden und die auf-
grund des Baugesetzbuches und der Gemeindeord-
nung NRW erforderlichen Hinweise werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Brüggen, den 12.07.2018
gez.

Frank Gellen
Bürgermeister
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Ordnungsbehördliche Verordnung vom 09.07.2018 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen im 
Ortsteil Grefrath für den Bezirk „Grefrath-Süd“ 
am Sonntag, den 29.07.2018 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur 
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungs-
gesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.
NRW. S. 516) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172), in 
Kraft getreten am 30. März 2018. in Verbindung mit § 
1 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
auf den Gebieten des Arbeits- und technischen Ge-
fahrenschutzes (ZustVO ArbtG) vom 14.06.1994 (GV 
NRW S. 360) in der derzeit geltenden Fassung, wird 
von der Gemeinde Grefrath als örtliche Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates vom 09.07.2018 
folgende Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:

§ 1

Sämtliche Verkaufsstellen dürfen im Ortsteil Gre-
frath im Bezirk „Grefrath-Süd“ am Sonntag, den 
29.07.2018 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
geöffnet sein.

§ 2

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen au-
ßerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten 
offen hält oder in diesen Geschäften andere, als 
die zugelassenen Waren verkauft. 

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ge-
setzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
mit einer Geldbuße bis zu 500,--€ geahndet wer-
den.

§ 3

Die Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am 
29.07.2018 in Kraft. Sie tritt außer Kraft am 
30.07.2018.

Grefrath, den 09.07.2018
Gemeinde Grefrath

als örtliche Ordnungsbehörde
Lommetz

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 653

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der 
Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit vom 
01.01.2019 – 31.12.2023

Der Rat der Gemeinde Grefrath hat in seiner Sit-
zung am 09. Juli 2018 die Vorschlagsliste zur Wahl 
der Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit vom 
01.01.2019 bis 31.12.2023 beschlossen. 
Die Vorschlagsliste ist in der Gemeinde gemäß § 36 
Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) eine 
Woche lang zu jedermanns Einsicht auszulegen. Die 
Vorschlagsliste der Gemeinde Grefrath liegt in der 
Zeit vom 23.07.2018 bis 30.07.2018 im Rathaus 
Grefrath, Rathausplatz 3, Zimmer 32, während der 
Dienststunden öffentlich aus.

Gegen diese Vorschlagsliste kann binnen einer 
Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, 
schriftlich oder zu Protokoll beim Bürgermeister der 
Gemeinde Grefrath, Rathaus Grefrath, Rathausplatz 
3, Zimmer 32, Einspruch erhoben werden.

Ein Einspruch kann gemäß § 37 Gerichtsverfas-
sungsgesetz nur damit begründet werden, dass in 
die Liste Personen aufgenommen wurden, die ge-
mäß § 32 GVG nicht aufgenommen werden durften 
oder nach den §§ 33 und 34 GVG nicht aufgenom-
men werden sollten.

Ferner können in die Vorschlagsliste aufgenommene 
Personen unter den Voraussetzungen des § 35 GVG 
die Berufung zum Amt eines Schöffen ablehnen.

Grefrath, den 11. Juli 2018
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 653

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
- nachrichtlich -

Wahl der Jugendschöffinnen/-schöffen für die 
Amtszeit 01.01.2019 – 31.12.2023 

Die Vorschlagslisten des Jugendhilfeausschusses 
der Stadt Kempen zur Wahl der Jugendschöffinnen/-
schöffen (Haupt- und Hilfsschöffinnen/-schöffen) für 

1. die Jugendkammern des Landgerichtes Kre-
feld und 
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Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
- nachrichtlich -

Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der 
Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit 2019 
bis 2023

Die vom Rat der Stadt Kempen in seiner Sitzung vom 
03.07.2018 beschlossene Vorschlagsliste zur Wahl 
der Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2023 liegt ge-
mäß § 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) 
in der Zeit vom 09.07. bis 20.07.2018 in der Service-
Stelle im Rathaus der Stadt Kempen, Buttermarkt 1, 
sowie in den Service-Stellen in St. Hubert, Königs-
str.13, und Tönisberg, Helmeskamp 31, während der 
Dienststunden öffentlich aus. 

Gemäß § 37 GVG kann gegen die Vorschlagsliste 
binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auf-
legungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll beim Bür-
germeister der Stadt Kempen, Buttermarkt 1, 47906 
Kempen, Einspruch erhoben werden. 

Der Einspruch kann nur damit begründet werden, 
dass die in die Liste aufgenommenen Personen ge-
mäß § 32 GVG nicht aufgenommen werden durften 
oder nach den §§ 33 und 34 GVG nicht aufgenom-
men werden sollten. 

Ferner können in die Liste aufgenommene Personen 

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Bekanntmachung der Stadt Nettetal über die Auf-
stellung der Vorschlagsliste zur Wahl der Jugend-
schöffen für die Amtszeit 2019 bis 2023

Die vom Jugendhilfeausschuss der Stadt Nettetal 
in seiner Sitzung vom 02. Mai 2018 beschlossene 
Vorschlagsliste zur Wahl der Jugendschöffen für die 
Jugendkammer des Landgerichts Krefeld und das 
Jugendschöffengericht Kempen für die Amtszeit vom 
01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2023 hängt ge-
mäß § 35 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) in der 
Zeit vom 23. Juli 2018 bis 30. Juli 2018 im Eingangs-
bereich des Rathauses, Doerkesplatz 11 in Nettetal-
Lobberich aus.
Gemäß § 37 GVG kann gegen die Vorschlagsliste bis 
zum 06.08.2018 schriftlich oder zur Niederschrift bei 
dem Bürgermeister der Stadt Nettetal, Doerkesplatz 
11, 41334 Nettetal, Bürgerservice Raum 101, Ein-
spruch erhoben werden.
Der Einspruch kann nur damit begründet werden, 
dass die in die Liste aufgenommenen Personen ge-
mäß § 32 GVG nicht aufgenommen werden durften 
oder nach den §§ 33 und 34 GVG nicht aufgenom-
men werden sollten.

Nettetal, den 04. Juli 2018
Der Bürgermeister

Im Auftrag
Jochen Müntinga

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 658

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Bekanntmachung der Stadt Nettetal über die Auf-
stellung der Vorschlagsliste zur Wahl der Schöf-
fen für die Amtszeit 2019 bis 2023

Die vom Rat der Stadt Nettetal in seiner Sitzung vom 
17. Mai 2018 beschlossene Vorschlagsliste zur Wahl 
der Schöffen für die Amtszeit vom 01. Januar 2019 

2. das Jugendschöffengericht Kempen 

liegen im Jugendamt der Stadt Kempen, Antoniusstra-
ße 24, 47906 Kempen, Zimmer 12, vom 16.07.2018 
bis 23.07.2018 während der Dienststunden zur Ein-
sicht aus. 

Gegen die Vorschlagsliste kann bis zum 30.07.2018 
beim Jugendamt der Stadt Kempen schriftlich oder 
zur Niederschrift mit Begründung Einspruch erhoben 
werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufge-
nommen sind, die nach § 32 des Gerichtsverfahrens-
gesetzes nicht aufgenommen werden durften oder 
nach §§ 33 und 34 des Gerichtsverfahrensgesetzes 
zum Schöffenamt nicht berufen werden sollten. 

Kempen, den 05.07.2018 
Der Bürgermeister 

In Vertretung 
gez. Klee 

Beigeordneter

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 657

unter den Voraussetzungen des § 35 GVG die Beru-
fung zum Amt eines Schöffen ablehnen. 

Kempen, den 04.07.2018 
In Vertretung 

Gez. 
Ferber 

(Erster Beigeordneter)

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 658
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bis 31. Dezember 2023 hängt gemäß § 36 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes (GVG) in der Zeit vom 23. 
Juli 2018 bis 30. Juli 2018 im Eingangsbereich des 
Rathauses, Doerkesplatz 11 in Nettetal-Lobberich 
aus.
Gemäß § 37 GVG kann gegen die Vorschlagsliste bis 
zum 06.08.2018 schriftlich oder zur Niederschrift bei 
dem Bürgermeister der Stadt Nettetal, Doerkesplatz 
11, 41334 Nettetal, Bürgerservice Raum 101, Ein-
spruch erhoben werden.
Der Einspruch kann nur damit begründet werden, 
dass die in die Liste aufgenommenen Personen ge-
mäß § 32 GVG nicht aufgenommen werden durften 
oder nach den §§ 33 und 34 GVG nicht aufgenom-
men werden sollten.
Ferner können in die Vorschlagsliste aufgenommene 
Personen unter den Voraussetzungen des § 35 GVG 
die Berufung zum Amt eines Schöffen ablehnen.

Nettetal, den 04.07.2018
Der Bürgermeister

Im Auftrag
Sibylle Opdenberg-Fleßer

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 658

Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Genehmigung des Flächennutzungsplanes, 6. 
Änderung „Weiterentwicklung des Baugebietes 
Zum Burghof und Reduzierung des Wohngebie-
tes Hinter der Windmühle“ gemäß § 6 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 215 
Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634).

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 15.05.2018 
den Flächennutzungsplan, 6. Änderung „Weiterent-
wicklung des Baugebietes Zum Burghof und Redu-
zierung des Wohngebietes Hinter der Windmühle“ 
festgestellt.  

Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes, 6. 
Änderung „Weiterentwicklung des Baugebietes Zum 
Burghof und Reduzierung des Wohngebietes Hin-
ter der Windmühle“ ist aus dem nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt ersichtlich. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Flächennut-
zungsplanänderung mit Verfügung vom 03.07.2018, 
Az.: 35.02.01.01-24Shw-006-1303, genehmigt: 

„Genehmigung
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) ge-
nehmige ich die vom Rat der Gemeinde Schwalm-
tal am 15.05.2018 beschlossene 6. Änderung des 

Flächennutzungsplanes.

Düsseldorf, den 03.07.2018

Die Bezirksregierung
Az.: 35.02.01.01-24Shw-006-1303

Im Auftrag: 

gez.: Harald Kirsten“

Der Flächennutzungsplan, 6. Änderung „Weiterent-
wicklung des Baugebietes Zum Burghof und Redu-
zierung des Wohngebietes Hinter der Windmühle“ 
mit Begründung und einer zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6 Abs. 5 BauGB liegt ab sofort im 
Fachbereich Planung, Verkehr und Umwelt der Ge-
meinde Schwalmtal, Markt 20, Zimmer 210, während 
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus. Über den Inhalt des Planes, der Begründung 
und der zusammenfassenden Erklärung wird auf Ver-
langen Auskunft erteilt.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Flächennut-
zungsplanänderung wirksam.

Bekanntmachungsanordnung 

Die Genehmigung des Flächennutzungsplanes, 6. 
Änderung „Weiterentwicklung des Baugebietes Zum 
Burghof und Reduzierung des Wohngebietes Hinter 
der Windmühle“, Ort und Zeit der Auslegung sowie 
die aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB) und der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) erforderlichen Hinweise werden hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.

Hinweise: 

1.) Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. 

 Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit der Flä-
chennutzungsplanänderung werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungs-plans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Schwalmtal, 
Markt 20, 41366 Schwalmtal unter Darlegung des 
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die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

2.) Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Flächennut-
zungsplanänderung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  diese Flächennutzungsplanänderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Feststellungsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Schwalmtal vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Schwalmtal, den 09.07.2018
In Vertretung:

- gez. Gather -

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 659
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Wa/62 
„Weiterentwicklung Baugebiet Zum Burghof“ ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit §§ 44 
Abs. 5 und 215 Abs. 2 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634)

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 15.05.2018 
den Bebauungsplan Wa/62 „Weiterentwicklung Bau-
gebiet Zum Burghof“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) als Satzung be-
schlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus 
dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt 
ersichtlich. 

Der Bebauungsplan Wa/62 „Weiterentwicklung 
Baugebiet Zum Burghof“ mit Begründung und ei-
ner zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 
4 BauGB liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde 
Schwalmtal, Fachbereich Planung, Verkehr und Um-
welt, Markt 20, Zimmer 210, während der Dienststun-
den zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Über den 
Inhalt des Planes, der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
Wa/62 „Weiterentwicklung Baugebiet Zum Burghof“, 
Ort und Zeit der Auslegung sowie die aufgrund des 
Baugesetzbuches (BauGB) und der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hinweise: 

A) Es wird darauf hingewiesen, dass Entschädi-
gungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 und Abs. 4 BauGB in den Fällen der §§ 39 bis 
42 BauGB Entschädigung verlangen können und 
dass sie die Fälligkeit ihrer Ansprüche durch einen 
bei dem Entschädigungspflichtigen zu stellenden 
schriftlichen Antrag auf Entschädigungsleistung 
herbeiführen können. Entschädigungsansprüche 
erlöschen, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Ver-
mögensnachteil eingetreten ist, die Fälligkeit des 

Anspruches herbeigeführt wird. 

B) Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. 

 Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des Be-
bauungsplanes werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Schwalmtal, Markt 20, 
41366 Schwalmtal unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.

C) Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 

a)  ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren fehlt, 

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde Schwalmtal vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

Schwalmtal, den 09.07.2018
In Vertretung: 

- gez. Gather -

© Kreis Viersen 2018
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Abl. Krs. Vie. 2018, S. 661

Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Wa/7 
IV, 3. vereinfachte Änderung „Waldnieler-Heide-
Süd“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit 
§§ 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 BauGB in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) 

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 
12.07.2018 den Bebauungsplan Wa/7 IV, 3. verein-
fachte Änderung „Waldnieler-Heide-Süd“ gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 7 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) als Satzung beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus 
dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt 
ersichtlich. 

Der Bebauungsplan Wa/7 IV, 3. vereinfachte 
Änderung „Waldnieler-Heide-Süd“ mit Begründung 
liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, 
Fachbereich Planung, Verkehr und Umwelt, Markt 
20, Zimmer 210, während der Dienststunden zu je-
dermanns Einsicht öffentlich aus. Über den Inhalt des 
Planes und der Begründung wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Wa/7 
IV, 3. vereinfachte Änderung „Waldnieler-Heide-
Süd“, Ort und Zeit der Auslegung sowie die aufgrund 
des Baugesetzbuches (BauGB) und der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweise: 

A) Es wird darauf hingewiesen, dass Entschädi-
gungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 und Abs. 4 BauGB in den Fällen der §§ 39 bis 
42 BauGB Entschädigung verlangen können und 
dass sie die Fälligkeit ihrer Ansprüche durch einen 
bei dem Entschädigungspflichtigen zu stellenden 
schriftlichen Antrag auf Entschädigungsleistung 
herbeiführen können. Entschädigungsansprüche 
erlöschen, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Ver-
mögensnachteil eingetreten ist, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 

B)  Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
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wird hingewiesen. 

 Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Schwalmtal, Markt 20, 41366 Schwalmtal unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 
a beachtlich sind.

C) Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren fehlt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Schwalmtal vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Schwalmtal, den 13.07.2018
- gez. Pesch -
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 662
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Bekanntmachung 

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 12.07.2018 gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Am/37 „Hinter der Windmühle“ beschlossen. Gleichzeitig wurde gemäß § 13 a BauGB in Ver-
bindung mit § 13 Abs. 2 BauGB beschlossen, die Auslegung des Bebauungsplanes nach § 3 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begründung.

Das Ziel der Planung besteht darin, im Bereich des Grundstückes Gemarkung Amern, Flur 11, Flurstück 250 
an Stelle des bisher vorhandenen Gewächshauses die Errichtung von Wohnhäusern zu ermöglichen.

Aufgrund dieser Beschlussfassung erfolgt die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 
Am/37 „Hinter der Windmühle“ mit Begründung in der Zeit 

vom 30. Juli 2018 bis einschließlich 30. August 2018

zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, Fachbereich Planung, Verkehr und Umwelt, 
Markt 20, Zimmer 210, während folgender Dienststunden:

montags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
dienstags und mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
donnerstags  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
freitags  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB stehen die Unterlagen zu diesem Bebauungsplanverfahren auf der Homepage 
der Gemeinde Schwalmtal zum Download zur Verfügung. 
(www.schwalmtal.de -> Dienstleistungen A-Z -> Planverfahren)

Während dieser Zeit können Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes vorgebracht werden. 
Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der Rat der Gemeinde Schwalmtal über die fristgemäß vorgebrachten 
Stellungnahmen beschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Plan unberücksichtigt bleiben können. 

Der Bebauungsplan Am/37 „Hinter der Windmühle“ wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Abs. 1 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt.

Schwalmtal, den 13. Juli 2018
- gez. Pesch -
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 664
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Lärmaktionsplan der Gemeinde Schwalmtal Stufe 
3)
Information und Beteiligung der Öffentlichkeit -

Ziel des europäischen und nationalen Rechts ist die 
Erfassung und Darstellung größerer Lärmquellen in 
Lärmkarten sowie die Erstellung von Lärmaktionsplä-
nen, deren Aussagen und Umsetzung zu einer Ver-
minderung des Lärms beitragen soll.

Ein Lärmaktionsplan ist für Hauptverkehrsstraßen mit 
einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. KFZ pro 
Jahr aufzustellen. Innerhalb der Gemeinde Schwalm-
tal ist eine derartige Belastung lediglich im Bereich 
der A 52 sowie im Bereich der L 371 von der Kreu-
zung Rickelrather Straße bis zur Autobahnauffahrt 
Hostert gegeben.

Zwischenzeitlich wurde der Lärmaktionsplan der Stu-
fe 3 sowie die entsprechenden Kartierungen hierzu 
erstellt. Diese Unterlagen sind einsehbar auf der In-
ternetseite der Gemeinde Schwalmtal (http://www.
schwalmtal.de).

Zu diesem Lärmaktionsplan der Gemeinde Schwalm-
tal wird das Verfahren der Beteiligung der Öffentlich-
keit auf der Grundlage des § 47 d Abs. 3 des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) durchge-
führt. Der Lärmaktionsplan kann auf der Homepage 
der Gemeinde Schwalmtal eingesehen werden. Au-
ßerdem liegt er in der Zeit 

vom 23. Juli 2018 bis einschließlich 31. August 2018

im Rathaus Waldniel, Markt 20, Zimmer 209, wäh-
rend folgender Dienststunden zu jedermanns Ein-
sicht öffentlich aus:

montags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
dienstags u. mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
 und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
donnerstags  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
 und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
freitags  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Während dieser Zeit können Anregungen vorge-
bracht werden. Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird 
der Rat der Gemeinde Schwalmtal über die fristge-
mäß vorgebrachten Anregungen beschließen.

Schwalmtal, den 13. Juli 2018
  gez.: Pesch 

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 665

Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Einebnung von ungepflegten Grabstellen auf 
dem gemeindeeigenen Friedhof Amern St. Anton

Die Tiefenwahlgrabstelle G 61, verst. Wischnewski, 
Manfred Rudolf und Werner sowie die Reihengrab-
stelle ER 37, verst. Angelika Maria Lagarden, auf 
dem Friedhof Amern St. Anton,  sind seit längerer 
Zeit in der Unterhaltung stark vernachlässigt. Da die 
Nutzungsberechtigten nicht ermittelt werden konnten 
und auch auf Hinweisschilder auf den Grabstätten 
keinerlei Reaktion erfolgt ist, wird hiermit bekannt 
gemacht, dass die vg. Grabstellen in der KW 36 (in 
der Zeit vom 03.09.2018 bis 08.09.2018) entschädi-
gungslos eingeebnet werden. 

Schwalmtal, den 12.07.2018
Der Bürgermeister

In Vertretung
gez. Gather

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 665

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW S. 94) in der derzeit gültigen Fassung wird die 

Ordnungsverfügung vom 05.07.2018 // AZ: 30/II/
ASYL/SALAMA/IND

gerichtet an den marokkanische Staatsangehörigen 
Rachid SALAMA, *24.06.1991, zuletzt wohnhaft Don-
Bosco-Weg 7, 41748 Viersen, jetziger Aufenthaltsort 
unbekannt, öffentlich zugestellt, da die vorgenannte 
Person postalisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Die Ordnungsverfügung kann zu den Öffnungszei-
ten bei der Stadt Viersen, FB 30/II –Ausländerange-
legenheiten–, Theodor-Frings-Allee 22, Zimmer 10, 
41751 Viersen vom Empfänger eingesehen werden.

Die Ordnungsverfügung zwei Wochen nach Veröf-
fentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zu-
gestellt.

Viersen, den 05.07.2018
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Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Bakanntmachung der Feststellung des Jahres-
abschlusses der Stadt Viersen zum 31.12.2015 
sowie der Entscheidung über die Entlastung der 
Bürgermeisterin der Stadt Viersen

Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 
10.07.2018 den Jahresabschluss zum 31.12.2015 
gemäß § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S.666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) 
festgestellt.

a) Der Jahresabschluss der Stadt Viersen zum 
31.12.2015 wird gemäß § 96 Abs. 1 GO 
NRW mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
691.658.831,84 € und einem Fehlbetrag in 
Höhe von 2.217.156,13 € festgestellt.

b) Der Fehlbetrag in Höhe von 2.217.156,13 € 
wird gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW mit 
der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

c) Für den Jahresabschluss 2015 wird der 
Bürgermeisterin vorbehaltlos Entlastung ge-
mäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW erteilt. 

Der Jahresabschluss ist gemäß § 96 Abs. 2 S. 2 GO 
NRW im Internet unter www.viersen.de veröffentlicht 
und kann dort eingesehen werden.  

Viersen, 11.07.2018
Die Bürgermeisterin

gez.
Anemüller

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 666

Die Bürgermeisterin
Fachbereich Ordnung und Sicherheit

- Personenstands- und Meldeangelegenheiten -
Im Auftrag

Indykiewicz

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 665

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Bebauungsplan Nr. 33-A „Landwehrstraße / Am 
Lützenberg“ in Viersen 
- Beschluss als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB - 

Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 

10.07.2018 folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Rat der Stadt Viersen beschließt: 

a) die Behandlung der eingegangenen Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
aus den frühzeitigen Beteiligungen gemäß § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB entsprechend der 
beigefügten Beschlussempfehlungen der Ver-
waltung, 

a) den Bebauungsplan Nr. 33-A „Landwehrstra-
ße / Am Lützenberg“ in Viersen gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung.“ 

Hinweise zum Beschluss: 

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Siedlungs-
rand des Stadtteils Alt-Viersen in der Ortslage Hoser. 
Es wird im Norden durch die Landwehrstraße, im 
Osten durch die Grundstücke der Richenstraße und 
im Süden sowie im Westen durch landwirtschaftliche 
Flächen begrenzt. Es beinhaltet das Flurstück 352 
der Gemarkung Viersen, Flur 77 und die Flurstücke 
57, 58, 59, 60, 61, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 158, 
195 und 196 der Gemarkung Viersen, Flur 145 und 
die Flurstücke 295 und 299 Flur 157 der Gemarkung 
Viersen. Das hieraus gebildete Plangebiet umfasst 
eine Fläche von insgesamt ca. 2,4 ha. Der Verlauf 
der Grenze des Geltungsbereiches des Plangebietes 
ist im beigefügten Kartenausschnitt ersichtlich. 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 33-A „Landwehrstraße / Am Lützenberg“ erfolgt 
im Regelverfahren inklusive der Erstellung eines 
Umweltberichtes. Im Rahmen dieses Verfahrens 
wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des 
Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 
BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und 
bewertet wurden. Diese sind im Umweltbericht dar-
gelegt, welcher Teil der Begründung zu diesem Be-
bauungsplan ist. 

Eine Änderung des derzeit gültigen Flächennut-
zungsplanes (FNP) der Stadt Viersen ist für das Ver-
fahren nicht notwendig, da dieser für das Plangebiet 
bereits überwiegend Wohnbauflächen ausweist. Des 
Weiteren sieht der FNP im Westen abschirmendes 
Grün vor, welches in der städtebaulichen Konzeption 
Berücksichtigung gefunden hat. 

Die gestalterischen Vorschriften gemäß § 86 BauO 
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NRW werden gemäß § 9 Abs. 4 BauGB Bestandteil 
der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes. 

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein 
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / 
SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) in Verbindung mit 
den §§ 2 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634 / FNA 213-1) und des § 
86 der Landesbauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 01. März 2000 (GV. NRW. S. 256 / 
SGV. NRW. 232), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.12.2017 (GV. NRW. S. 1005). 

Der Bebauungsplan wird mit Begründung, Umwelt-
bericht und zusammenfassender Erklärung zu je-
dermanns Einsicht im Fachbereich 60 - Stadtent-
wicklung, Bahnhofstraße 23, 41747 Viersen, Techni-
sches Rathaus, 2. Obergeschoss während der fol-
genden Dienststunden bereitgehalten: 

 montags bis donnerstags von 08:00 - 13:00 
Uhr und von 14:00 - 16:00 Uhr 

 freitags von 08:00 - 13:00 Uhr 

Über den Inhalt des Bebauungsplanes und seiner 
Anlagen wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

Gemäß § 7 der der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S.90) sowie 
gemäß § 215 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), wird auf Folgendes hinge-
wiesen: 

Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der GO NRW kann eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, der Bürgermeis-
ter hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die verletzen-
de Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich, 

eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Flächennutzungsplanänderung schriftlich 
gegenüber der Stadt Viersen unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetre-ten sind. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Der Beschluss des Bebauungsplanes, Ort und Zeit 
der Möglichkeit zur Einsichtnahme sowie die auf-
grund der GO NRW und des BauGB erforderlichen 
Hinweise werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 33-A „Landwehrstraße / Am Lützenberg“ in Vier-
sen gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Viersen, den 16.07.2018 
gez. 

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung der Stadt Willich über ein besonderes 
Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB für 
den Bereich südlich des Konrad-Adenauer-Parks 
in Alt-Willich vom 03.07.2018

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekannt-machung vom 
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), in der zurzeit gültigen 
Fassung und § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der 
zurzeit gültigen Fassung, wird gemäß Beschluss des 
Rates der Stadt Willich  vom 08.09.2016 folgende
Satzung erlassen:

§ 1 Besonderes Vorkaufsrecht

Für die in § 2 dieser Satzung bezeichneten Flächen 
steht der Gemeinde ein besonderes Vorkaufsrecht 
nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zu.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung wird wie 
folgt begrenzt:

 im Osten durch den Konrad-Adenauer-Park 
 im Westen durch die Banhnstraße,  
 im Süden durch Burgstraße sowie 
 im Norden durch den Konrad-Adenauer-Park.

 Im Einzelnen sind folgende Flurstücke der Ge-
markung Willich erfasst:

GEMAR-
KUNG

FLUR FLUR-
STUECK

STRASSE

Willich 18 243 Bahnstraße 24

Willich 18 367
Bahnstraße 26, 
Bahnstraße 28

Willich 18 69 Burgstraße 13
Willich 18 251 Burgstraße 13
Willich 18 375 Burgstraße 13
Willich 18 381 Burgstraße 15
Willich 18 380 Burgstraße 17
Willich 18 255  
Willich 18 374  
Willich 18 379  
Willich 18 383  

(2) Der genaue Geltungsbereich ist in einer Karte 
dargestellt, die als Anlage Bestandteil dieser Sat-
zung ist.

§ 3 Inkraftreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweise:

Frist für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 
6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gülti-
gen Fassung

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt

Willich, den 03.07.2018
gez.

Josef Heyes
(Bürgermeister)
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Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung der Stadt Willich über ein besonderes 
Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB für 
den Bereich „Südlich Verresstraße“ in Neersen 
vom 26.06.2018

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekannt-machung vom 
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), in der zurzeit gültigen 
Fassung und § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der 
zurzeit gültigen Fassung, wird gemäß Beschluss des 
Rates der Stadt Willich  vom 07.06.2018 folgende
Satzung erlassen:

§ 1 Besonderes Vorkaufsrecht

Für die in § 2 dieser Satzung bezeichneten Flächen 
steht der Gemeinde ein besonderes Vorkaufsrecht 
nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zu.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung wird wie 
folgt begrenzt:

 im Osten durch die Flurstücke 726 sowie 1514 
der Gemarkung Neersen, Flur12

 im Westen durch den Eichenweg,
 im Süden durch den Rothweg sowie 
 im Norden durch die Verresstraße

 Im Einzelnen sind folgende Flurstücke der Ge-
markung Willich erfasst:

Gemark-
ung

Flur Flur-
stück

Bezeichnung

Neersen 12 476 Verressttraße 24
Neersen 12 1522 Verresstraße 12
Neersen 12 1940 Verresstraße 14 , 16
Neersen 12 1941 Verresstraße 18
Neersen 12 2061 Verresstraße 26
Neersen 12 2080 Verresstraße 22
Neersen 12 476 Rothweg 7
Neersen 12 2009 Rothweg 11
Neersen 12 2045 Rothweg 6
Neersen 12 2046 Rothweg 11
Neersen 12 2048 Rothweg
Neersen 12 2049 Rothweg
Neersen 12 2050 Rothweg
Neersen 12 2064 Rothweg

Neersen 12 1883 Eichenweg 4
Neersen 12 1943 Eichenweg

(2) Der genaue Geltungsbereich ist in einer Karte 
dargestellt, die als Anlage Bestandteil dieser Sat-
zung ist.

§ 3 Inkraftreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweise:

Frist für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 
6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gülti-
gen Fassung

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt

Willich, den 26.06.2018
gez.

Josef Heyes
(Bürgermeister)
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Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung der Stadt Willich über die Aufhebung der 
förmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes 
„Gebietsprogramm zur Wohnumfeldverbesserung 
Minoritenplatz“ vom 26.06.2018

Aufgrund des § 162 Abs. 2  Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekannt-machung vom 
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), in der zurzeit gültigen 
Fassung und § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der 
zurzeit gültigen Fassung, wird gemäß Beschluss des 
Rates der Stadt Willich  vom 07.06.2018 folgende
Satzung erlassen:

§ 1 Aufhebung

Die Satzung über die förmliche Festsetzung des Sa-
nierungsgebietes „Gebietsprogramm zur Wohnum-
feldverbesserung Minoritenplatz“ vom 15.10.2009 in 
der zur Zeit gültigen Fassung wird hiermit aufgeho-
ben.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung ist in 
einer Karte dargestellt, die als Anlage Bestandteil 
dieser Satzung ist.

§ 3 Inkraftreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweise:

Frist für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 
6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gülti-
gen Fassung

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt

Willich, den 26.06.2018
gez

Josef Heyes
(Bürgermeister)
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Bekanntmachung 
der Sparkasse Krefeld
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 09.04.2018 sind 
an dem von der Sparkasse Krefeld ausgestelltem  
Sparkassenbuch

Nr. 3102971201

keine Rechte geltend gemacht worden.
Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäfts-
recht“) der Neufassung der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften - AVV - zum Sparkassengesetz (SpkG) 
durch den Runderlass des Finanzministeriums NRW 
vom 27.10.2009, wird die Sparurkunde hierdurch für 
kraftlos erklärt.

Krefeld, den 09.07.2018
Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 675

Bekanntmachung 
der Bezirksregierung Düsseldorf
Öffentliche Bekanntmachung

Bezirksregierung Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
-Dezernat 33-

Mönchengladbach, 27.06.2018
Dienstgebäude

41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36 – 40
Tel.: 0211/475-9803

FAX: 0211/475-9791
E-Mail: post33@brd.nrw.de

Vereinfachte Flurbereinigung
Laarer Bruch II
Az.: 33 – 7 15 04

Einladung zur Vorstandswahl

Für Teile der Gemeinde Niederkrüchten und der 
Gemeinde Schwalmtal, Kreis Viersen, wurde durch 
Beschluss der Bezirksregierung Düsseldorf, Flurbe-
reinigungsbehörde, vom 12.11.2015 die vereinfachte 
Flurbereinigung Laarer Bruch II angeordnet und 
das Flurbereinigungsgebiet festgestellt.

Zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemein-
schaft der vereinfachten Flurbereinigung Laarer 
Bruch II lädt die Flurbereinigungsbehörde gemäß § 
21 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) alle Teil-
nehmer ein am

Donnerstag, den 30.08.2018, um 10:00 Uhr 

beim Schwalmverband
Borner Str. 45a, 41379 Brüggen.

Teilnehmer eines Flurbereinigungsverfahrens sind 
die Eigentümer und Erbbauberechtigten der gemäß 
dem Flurbereinigungsbeschluss zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücke.

Die Mitglieder des Vorstandes werden von den im 
Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder deren 
Bevollmächtigten gewählt. Jeder Teilnehmer oder 
Bevollmächtigte hat nur eine Stimme, gleichgültig 
wie viele Besitzstände er vertritt. Gemeinschaftliche 
Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind 
diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten. 

Die Teilnahme an diesem Termin ist jedem Eigentü-
mer oder Erbbauberechtigten freigestellt. Durch die 
Teilnahme am Termin oder durch Vertreterbestellung 
entstehende Kosten können nicht erstattet werden.

Bevollmächtigte müssen sich durch schriftliche Voll-
macht im Termin ausweisen. Vollmachtsvordrucke 
werden auf Anforderung zugesandt.

Weitere Informationen zum Flurbereinigungsverfah-
ren finden Sie auf der Internetseite der Bezirksregie-
rung Düsseldorf unter www.bezreg-duesseldorf.nrw.
de im Bereich „Planen und Bauen/Bodenordnung 
und Flächenmanagement“.

Im Auftrag
gezeichnet

Ralph Merten

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 675

Bekanntmachung 
der Schwalmtalwerke AöR
Verwaltungsgebührensatzung der Schwalmtal-
werke Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) vom 
05.07.2018

Aufgrund der §§ 7 und 114 a Abs. 3 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 
90), sowie der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zu-
letzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. 
Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) und des § 2 Abs. 3 
des Gebührengesetzes für das Land NRW vom 23. 
August 1999 (GV NRW S. 524), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 
836) hat der Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke 
AöR in seiner Sitzung am 04.07.2018 folgende Sat-
zung beschlossen:
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§ 1
Gebührenpflichtige Leistungen

Für die in der Anlage genannten Leistungen erhebt 
die Schwalmtalwerke AöR Verwaltungsgebühren. Die 
Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechts-
vorschriften für besondere Leistungen, die in dem 
Gebührentarif nicht aufgeführt sind, bleibt unberührt.

§ 2
Höhe der Gebühr

(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Anla-
ge. Bei mehreren gebührenpflichtigen Leistungen 
entstehen Gebühren einzeln nach den jeweiligen 
Tarifnummern der Anlage.

(2) Für Leistungen, für welche die Anlage einen Ge-
bührenrahmen oder eine Bemessung nach Stun-
densätzen vorsieht, sind bei der Festsetzung der 
Gebühr die Vorbereitungszeit und die wirtschaft-
liche oder sonstige Bedeutung der Leistung zu 
berücksichtigen.

§ 3
Gebührenfreiheit

Gebührenfrei sind:
a) Leistungen, für die nach gesetzlichen Vorschrif-

ten sachliche oder persönliche Gebührenfreiheit 
besteht,

b) Leistungen im Rahmen der Amtshilfe,
c) Leistungen, die überwiegend im öffentlichen In-

teresse liegen (Beispiele: Wirtschaftsförderung, 
Wissenschaft etc.).

§ 4
Auslagenersatz

Auslagen im Sinne des § 5 Abs. 7 des Kommunalab-
gabengesetzes des Landes NRW kann die Schwalm-
talwerke AöR auch dann gesondert in Rechnung stel-
len, wenn die Leistung selbst gebührenfrei ist.

§ 5
Billigkeitsmaßnahmen

Gebühren und Auslagen können auf Antrag ganz 
oder teilweise erlassen werden, wenn dies aus Grün-
den der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung so-
zialer Härten, geboten ist.
Im Übrigen richten sich die Stundung und der Erlass 
von Verwaltungsgebühren nach den Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW vom 
21.10.1969.

§ 6
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Leistung selbst 
oder durch zurechenbares Verhalten eines Drit-
ten veranlasst hat oder wer durch sie begünstigt 

wird.
(2) Von mehreren an einer Angelegenheit Beteiligten 

ist jeder gebührenpflichtig, soweit die Leistung 
ihn betrifft.

(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner.

§ 7
Fälligkeit

(1) Die Gebühr wird mit der Erbringung der Leistung 
fällig.

(2) Vor Fälligkeit kann von dem Gebührenschuldner 
eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die 
Leistung entstehenden Gebühr verlangt werden.

(3) Der Gebührenschuldner hat Anspruch auf eine 
Quittung.

§ 8
Gebühren bei Ablehnung oder Zurücknahme von 

Anträgen sowie für
Widerspruchsbescheide

(1) Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leis-
tung abgelehnt oder vor ihrer Beendigung zu-
rückgenommen, so wird eine Gebühr gem. § 5 
Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land NRW vom 21.10.1969 erhoben.

(2) Für Widerspruchsbescheide wird nur dann eine 
Gebühr erhoben, wenn der Verwaltungsakt, ge-
gen den Widerspruch erhoben wird, gebühren-
pflichtig ist und wenn und soweit der Widerspruch 
zurückgewiesen wird. Die Höhe der Gebühr rich-
tet sich nach § 5 Abs. 3 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land NRW vom 21.10.1969.

§ 9
Beitreibung

Die Gebühren können nach § 1 des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes des Landes NRW vom 
19.02.2003 (GV NW. Seite 156, ber. S. 570; 2005 S. 
818) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13.11.2012 (GV. NRW S. 508) im Verwaltungs-
zwangsverfahren beigetrieben werden.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsgebührensatzung tritt am Tage 
nach der Bekanntmachung in Kraft.

Anlage
zur Verwaltungsgebührensatzung
der Schwalmtalwerke AöR
vom 05.07.2018

G e b ü h r e n t a r i f
Stand: 05.07.2018
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_________________________________________
Tarif-          Gegenstand                               Gebühr
nummer
_________________________________________

1. Vervielfältigungen und Auszüge

a) Fotokopien und Ausdrucke bis zum 
 Format DIN A 4
 für die ersten 10 Seiten jeweils 1,00 €
 ab der 11. Seite jeweils  0,40 €

b) DIN A 3 für jede Seite  1,20 €

c) Farbkopien und -ausdrucke
 im Format A4  1,50 €
 im Format A3  2,00 €

d) Plots
 DIN A 2  12,50 €
 DIN A 1  14,50 €
 DIN A 0  16,50 €
 Für farbige Ausdrucke per Plotter wird
 jeweils die doppelte Gebühr erhoben.

e) Für individuell zusammengestellte Aus-
 züge aus Schriftstücken oder Dateien 
 wird eine Gebühr nach dem Zeitauf-
 wand erhoben, der bei durchschnittlicher 
 Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt
 wird. Die Gebühr beträgt für je ange-
 fangene 15 Minuten  13,50 €

2. Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide,
 Ausnahmebewilligungen und Bescheini-
 gungen, soweit nicht eine andere Gebühr
 oder Gebührenfreiheit vorgeschrieben ist
 je angefangene halbe Stunde  30,00 €

3. Erteilung von Löschungsbewilligungen 
 und Freigabeerklärungen und sonstige 
 Erklärungen für das Grundbuch
 je angefangene halbe Stunde  32,00 €

4. Erteilung von Zweitausfertigungen von 
 Bescheinigungen, etc.  4,00 €

5. Feststellungen aus Konten und Akten
 je angefangene halbe Stunde  26,00 €

6. Auszug aus dem Kassenkonto für ein
 Rechnungsjahr  5,00 €

7. Genehmigung und Überwachung von 
 Arbeiten, die für Rechnung Dritter von 
 Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen
 und sonstigen Anlagen ausgeführt werden
 je angefangene halbe Stunde  29,00 €

8. Feststellungen, Besichtigungen, Gut-
 achten, Bauleitungen, Auszüge, tech-
 nische Arbeiten, und zwar für

a) Büroarbeiten je angefangene halbe
 Stunde  27,00 €
b) Außenarbeiten je angefangene halbe

 Stunde  27,00 €
c) Gehilfenstunden zur Vorhaltung und
 Beförderung von Geräten
 je angefangene halbe Stunde  20,90 €

9. Abgabe von Leistungsverzeichnissen 
 bei öffentlichen Ausschreibungen
 für jede angefangene Seite  0,35 €

10. Bereitstellung von Dateien per Email 
 oder Datenträger
 je angefangene 10 Minuten  10,00 €

11. Auslagenersatz bei Schadens-
 regulierungen  15,00 €

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

HINWEIS
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
vorstehender Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Schwalmtalwerke AöR vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
chen bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schwalmtal, den 05.07.2018

- gez. Pesch -
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 675

Bekanntmachung 
der Schwalmtalwerke AöR
1. Änderungssatzung vom 05.07.2018 zur Satzung 
der Schwalmtalwerke Anstalt des öffentlichen 
Rechts über die Beseitigung von Abwasser, die 
Erhebung von Abwassergebühren, den Kosten-
ersatz für Grundstücksanschlüsse und die Ent-
sorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen – Abwasserbeseitigungssatzung/
Abws – vom 18.03.2015
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Aufgrund der

§§ 7, 8, 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666), Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Ja-
nuar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 2. 
Februar 2018, 

in Verbindung mit § 2 der Unternehmenssatzung für 
die Anstalt des öffentlichen Rechts „Schwalmtalwer-
ke Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 15.12.2010 in der 
Fassung der 3. Änderungssatzung vom 16.05.2018 
(veröffentlicht im Amtsblatt des Kreises Viersen vom 
24.05.2018) sowie der 

§§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
(WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585ff.) zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2771) sowie der 

der §§ 46 ff. des Landeswassergesetzes NRW vom 
25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung was-
ser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in Kraft 
getreten am 16. Juli 2016 sowie der 

der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 
(SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602 ff.) , zuletzt geän-
dert durch Art. 20 des Gesetzes zur Änderung was-
ser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 
08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.) sowie der 

§§ 1, 2, 4, 6, 7 und 10 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (GV.NRW. S. 712), Artikel 19 des Ge-
setzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in 
Kraft getreten am 2. Februar 2018 und der 

§§ 9 ff. des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten 
von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabenge-
setz – AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18.Januar 2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 der Verordnung vom 1. Juni 2016 
(BGBl. I S. 1290)

hat der Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke An-
stalt öffentlichen Rechts (AöR) in seiner Sitzung am 
04.07.2018 folgende 1. Änderungssatzung zu der 
Abwasserbeseitigungssatzung vom 18.03.2015 be-
schlossen:

Artikel I

§ 19 wird wie folgt geändert:

(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§§ 1 und 
2 Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabenge-
setz NRW –AbwAG NRW) wird im Rahmen der 
Gebührenerhebung nach § 27 dieser Satzung von 
denjenigen erhoben, die keine Kleinkläranlagen 
betreiben, die den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen.

§ 23 wird wie folgt geändert:

(2) Der Starkverschmutzerzuschlag pro m³ eingelei-
tetes Schmutzwasser wird wie folgt berechnet:
- für ein CSB/BSB5-Verhältnis von 2 oder weni-

ger: Schmutzwassergebühr x ((0,50 x (BSB5-
Mittelwert-600)/600)

-  für ein CSB/BSB5-Verhältnis von mehr als 2: 
Schmutzwassergebühr x ((0,50 x CSB-Mittel-
wert-1200)/1200)

Artikel II

Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01. 
Januar 2018 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht.

H I N W E I S

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein- Westfalen wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein- Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
vorstehender Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Schwalmtalwerke AöR vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schwalmtal, den 05.07.2018

- gez. Pesch -
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 677
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Bekanntmachung 
der Schwalmtalwerke AöR



680



681



682



683



684



685



686



687



688



689



690



691
Abl. Krs. Vie. 2018, S. 679
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Die Schwalmtalwerke AöR ersetzen zur Zeit auf 
ihrem gesamten Versorgungsgebiet (Gemeinde 
Schwalmtal) die bisherigen mechanischen Wasser-
zähler durch Ultraschallwasserzähler der 

Firma Kamstrup A/S Deutschland, 
Werderstr. 23-25, D-68165 Mannheim.

Der Tausch wird bis voraussichtlich 31.12.2021 an-
dauern.

Die jährliche Wasserzählerablesung zur Erstellung 
der Abrechnung findet dann mittels Funkauslesung 
zum 31.12. Anfang Januar des Folgejahres statt.

Ein Widerspruch gegen den Einbau dieses Zählers 
muss schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Be-
kanntmachung durch den Vertragspartner (Eigentü-
mer) gemäß Art. 21 DSGVO (Datenschutzgrundver-
ordnung) erfolgen.

Für Fragen oder nähere Informationen erreichen Sie 
die Schwalmtalwerke AöR unter der folgenden Ruf-
nummer, Tel. 02163 -946 132 oder per Mail info@
schwalmtalwerke.de.

Über die Webseite:
https://www.schwalmtalwerke.de/schwalmtal-
werke/alIgemein/funkwasserzaehler/
erhalten Sie detaillierte Informationen.

Schwalmtal, den 04.07.2018
Dirk Lankes

Vorstand

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 692

Bekanntmachung 
der Schwalmtalwerke AöR

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft
Viersen-Boisheim
Haushaltssatzung für das Geschäftsjahr 2018/19

Die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft 
Viersen-Boisheim hat für das Geschäftsjahr 2018/19 
die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

1. Der Haushalt für das Geschäftsjahr 2018/19 wird 
auf der Einnahmenseite mit 10.511,90€ und auf 
der Ausgabenseite mit 10.511,90€ festgesetzt.

2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Die Haushaltssatzung wird hiermit bekannt gegeben.

Der Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2018/19 
kann in der Zeit vom 23.07.18-11.08.2018 beim Kas-
senverwalter der Jagdgenossenschaft, Herrn Hans-
Willi Waters, Nettetaler Str.100 in 41751 Viersen-
Boisheim, nach telef. Anmeldung unter: 02153/60910 
eingesehen werden.

gez. R.Hermanns
-Jagdvorsteher-

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 692

Bekanntmachung 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen mbH
Zum Jahresabschluss 2017 der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH erhielt 
die Gesellschaft den folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk des Jahresabschlussprüfers 
WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Net-
tetal:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 
Kreis Viersen mbH:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 
den Kreis Viersen mbH für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2017 bis zum 31.Dezember 2017 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Ge-
sellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
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Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“

Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts erfolgt im Haushaltsplan des 
Kreises Viersen sowie im elektronischen Bundesan-
zeiger. 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen

Dr. Thomas Jablonski        Andreas Budde

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 692

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Herr Merlin Abeler,
Aufenthaltsort unbekannt, wird aufgefordert, sich 
zum Abholen seines Fahrzeuges, Roller, CPI Motor, 
Kennzeichen 582 CNB, umgehend zu melden. 

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nor-
drhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, 
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 
08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 13.07.2018
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 – 57.01.59 – 99/17 (B)

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 693

Bekanntmachung 
der Stadt Willich 
Bekanntmachung

Die Vorschlagsliste für die Wahl der Jugendschöffin-
nen und Jugendschöffen für die Amtszeit vom 01. Ja-
nuar 2019 bis 31. Dezember 2023 liegt ab 

30. Juli 2018

für eine Woche bei der Stadtverwaltung Willich, Ge-
schäftsbereich Jugend und Soziales, Albert-Oetker-
Str. 98 - 102, 47877 Willich, Zimmer 217, während 
der allgemeinen Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht 
aus. Gegen die Vorschlagsliste kann innerhalb einer 
Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist an, 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister 
der Stadt Willich, Geschäftsbereich Jugend und Sozi-
ales, 47877 Willich, Albert-Oetker-Str. 98 - 102, Zim-
mer 217, Einspruch erhoben werden.

Ein Einspruch kann gemäß § 37 Gerichtsverfas-
sungsgesetz (GVG) nur damit begründet werden, 
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Bekanntmachung

Die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und 
Schöffen für die Amtszeit vom 01. Januar 2019 bis 
31. Dezember 2023 liegt ab 

30. Juli 2018

für eine Woche bei der Stadtverwaltung Willich, Ge-
schäftsbereich Einwohner und Ordnung, Albert-Oet-
ker-Str. 98 - 102, 47877 Willich, Zimmer 004, während 
der allgemeinen Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht 
aus. Gegen die Vorschlagsliste kann innerhalb einer 
Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist an, 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister 
der Stadt Willich, Geschäftsbereich Einwohner und 
Ordnung, 47877 Willich, Albert-Oetker-Str. 98 - 102, 
Zimmer 004, Einspruch erhoben werden.

Ein Einspruch kann gemäß § 37 Gerichtsverfas-
sungsgesetz (GVG) nur damit begründet werden, 
dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, 
die gemäß § 32 GVG nicht aufgenommen werden 
durften oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufge-
nommen werden sollten.

Willich, 12.07.2018
Der Bürgermeister

Im Auftrag
(van Dornick)

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 694

dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, 
die gemäß § 32 GVG nicht aufgenommen werden 
durften oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufge-
nommen werden sollten.

Willich, 12.07.2018
Der Bürgermeister

Im Auftrag
(Kuhnt)

Abl. Krs. Vie. 2018, S. 693

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen 
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